
Wo wurde(n)
das/die Gerät(e)
bereitgehalten?

Abmeldung 
von privat 
genutzten 

Geräten

Abmelden -
warum ?

Bisherige
Zahlungsweise

Die Rundfunkgebühren
wurden bisher 

wie folgt entrichtet:

Anschrift für 
Abmeldebestätigung

(bitte aktuelle
Anschrift)

Bitte beachten Sie: Nach der Abmeldung darf ein Radio/Fernseher nicht mehr zum Empfang bereitgehalten werden.

GEZ • 50656 Köln

Belegart    0102
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Kontonummer

genaue Bezeichnung und Ort des Geldinstitutes

Bankleitzahl
Bitte unbedingt angeben, wenn die Gebühren

im Lastschriftverfahren eingezogen wurden!

durch Abbuchung
von folgendem Konto

durch Überweisung 
oder mit Zahlschein

Abmeldung

Name, Vorname/Firma/Branche (Umlaute ä, ö, ü, und ß bitte so schreiben: Häberle, Böhme, Hübner, Groß)

Tag      Monat Jahr
Radio

ab

Fernseher
ab

Ich möchte folgende Geräte abmelden:

Im Privathaushalt (Anschrift s. o.):

Tag      Monat Jahr
Radio

ab

Fernseher
ab

Am Arbeitsplatz:

Tag      Monat Jahr
Radio

ab

Fernseher
ab

In der Zweit- oder Ferienwohnung:

Anschrift der Zweit- oder Ferienwohnung / des Arbeitsplatzes (Straße, PLZ, Ort)

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

RufnummerVorwahl

Telefon-Nr. tagsüber
(Angabe freiwillig)

Rundfunkteilnehmer-NummerFrau Herr Firma

Abmeldung 
von nicht privat 

genutzten Geräten

Anschrift der Betriebsstätte/Behörde (Straße, PLZ, Ort - bei Kfz Ort der Zulassung)

Anzahl 
Radios

Anzahl 
Fernseher

Folgende Geräte werden abgemeldet:

Insgesamt werden noch 
bereitgehalten:

1.

2.

Grund der Abmeldung (bitte immer angeben):

Tag     Monat Jahr

in Betriebs-
stätte/
Behörde

in
Kfz

in Gäste-
zimmern

1.

2.

1.

2.

Tag   Monat Jahr

in Betriebs-
stätte/
Behörde

in
Kfz

in Gäste-
zimmern

Anzahl Radios ab Anzahl Fernseher     ab

PLZ Ort

Name, Vorname / Firma / Branche (Umlaute ä, ö, ü, und ß bitte so schreiben: Häberle, Böhme, Hübner, Groß)

Straße, Hausnummer/Postfach

Datum

Unterschrift /Stempel des Rundfunkteilnehmers und ggf. des KontoinhabersBitte
Datum/ Unterschrift

nicht vergessen.
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